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Gesetzentwurf  
der Bundesregierung 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes zur Einführung 
von Grundsätzen für die Kosten von Wasserdienstleistungen und Wassernutzungen 
 

A. Problem und Ziel 

Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung der Begriffsdefinitionen der Wasserdienst-
leistungen und der Wassernutzungen nach Artikel 2 Nummer 38 und 39 sowie der 
der Regelungen des Artikels 9 zur Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen in 
der Richtlinie 2000/60/EG vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrah-
mens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrah-
menrichtlinie; WRRL). Diese Regelungen sind bisher nicht in das Bundesrecht über-
nommen worden. Nach dem Erwägungsgrund Nummer 38 der WRRL sollen die Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union auch den Einsatz wirtschaftlicher Instrumente 
vorsehen. Der Grundsatz der Deckung der Kosten der Wassernutzung einschließlich 
umwelt- und ressourcenbezogener Kosten im Zusammenhang mit Beeinträchtigun-
gen oder Schädigungen der aquatischen Umwelt sollte insbesondere entsprechend 
dem Verursacherprinzip berücksichtigt werden. 

 

Der Einsatz wirtschaftlicher Instrumente neben einer Reihe von anderen Instrumen-
ten ist ein wichtiges Mittel zur Erreichung der Ziele der WRRL. Die WRRL schreibt 
jedoch keine bestimmten ökonomischen und fiskalischen Instrumente vor. Die Mit-
gliedstaaten haben bei der Frage des Einsatzes von ökonomischen und fiskalischen 
Instrumenten nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 
11. September 2014 in der Rechtssache C-525/12) einen weiten Ermessensspiel-
raum. 

 

B. Lösung 
Die genannten Bestimmungen der WRRL werden 1:1 in das Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) übernommen. Es handelt sich hierbei um Grundsatzregelungen. Das WHG 
schreibt auch keine bestimmten ökonomischen und fiskalischen Instrumente vor. So-
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fern zur Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie spezielle ökonomische oder 
fiskalische Instrumente erforderlich sind, bedürfen diese einer besonderen Rechts-
grundlage. Bei der Einführung und Ausgestaltung dieser Rechtsgrundlagen sind die 
im WHG geregelten Grundsätze zu beachten. Derzeit bestehen bereits spezielle öko-
nomische und fiskalische Instrumente im Bundes- und Landesrecht (z. B. Abwasser-
abgabengesetz, Gesetze über Wassernutzungsentgelte der Länder). 

 

C. Alternativen 
Keine 

 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Mehrbelastungen für die öffentlichen Haushalte sind nicht zu erwarten.  

 

E. Erfüllungsaufwand 
 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Es ist kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand aus Informationspflichten (Bürokratiekos-
ten) zu erwarten. Auch im Übrigen wird der Wirtschaft durch das Gesetz kein zusätz-
licher Erfüllungsaufwand entstehen. 

 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Es ist kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand auf Bundes- und Länderebene einschließ-
lich der Kommunen zu erwarten. 

 

F. Weitere Kosten 
 

Weitere Kosten sowie Auswirkungen auf Einzelpreise und auf das Preisniveau, insbe-
sondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Gesetzentwurf  
der Bundesregierung 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes zur 
Einführung von Grundsätzen für die Kosten von Wasserdienstleistungen 

und Wassernutzungen1 
Vom…. 

 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:  

 

Das Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2014 (BGBl. I S. 1724) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 6 folgende Angabe einge-

fügt:  

 „§ 6a Grundsätze für die Kosten von Wasserdienstleistungen und Wassernut-

zungen“. 

 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Nummer 15 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 

 

b) Folgende Nummern werden angefügt: 

 

                                        
1 Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemein-

schaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 

2014/101/EU (ABl. L 311 vom 31.10.2014, S. 32) geändert worden ist. 
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„16. Wasserdienstleistungen sind alle Dienstleistungen, die für Haushalte, 

öffentliche Einrichtungen oder wirtschaftliche Tätigkeiten jeder Art fol-

gende Tätigkeiten durchführen: 

1. Entnahme, Aufstauung, Speicherung, Behandlung und Verteilung 

von Wasser aus einem Gewässer; 

2. Sammlung und Behandlung von Abwasser in Abwasseranlagen, 

die anschließend in oberirdische Gewässer einleiten; 

 

17. Wassernutzungen sind alle Wasserdienstleistungen sowie andere 

Handlungen mit Auswirkungen auf den Zustand eines Gewässers, die 

im Hinblick auf die Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 bis 31, 44 

und 47 signifikant sind.“ 

 

3. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 

 
„§ 6a  

Grundsätze für die Kosten  
von Wasserdienstleistungen und Wassernutzungen 

 

(1) Bei Wasserdienstleistungen ist zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach 

den §§ 27 bis 31, 44 und 47 der Grundsatz der Kostendeckung zu berücksichti-

gen. Hierbei sind auch die Umwelt- und Ressourcenkosten zu berücksichtigen. 

Es sind angemessene Anreize zu schaffen, Wasser effizient zu nutzen, um so 

zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele beizutragen. 

 

(2) Wassernutzungen insbesondere in den Bereichen Industrie, Haushalte und 

Landwirtschaft haben zur Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen  an-

gemessen beizutragen. Bestimmte Wassernutzungen können hiervon ausge-

nommen werden, wenn die Erreichung der in Absatz 1 genannten Bewirtschaf-

tungsziele nicht gefährdet wird. 
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(3) Im Rahmen der Absätze 1 und 2 sind das Verursacherprinzip sowie die wirt-

schaftliche Analyse der Wassernutzungen nach der Oberflächengewässerver-

ordnung und der Grundwasserverordnung zu Grunde zu legen.  

 

(4) Von den Grundsätzen nach den Absätzen 1 und 2 kann im Hinblick auf soziale, 

ökologische und wirtschaftliche Auswirkungen der Kostendeckung sowie im 

Hinblick auf regionale geografische oder klimatische Besonderheiten abgewi-

chen werden.“  

 
 
4. § 83 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

 

b) Folgende Nummer 5 wird angefügt:  

 

„5. eine Darstellung  

a) der geplanten Schritte zur Durchführung von § 6a, die zur Errei-

chung der Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 bis 31, 44 und 

47 beitragen sollen,  

b) der Beiträge der verschiedenen Wassernutzungen zur Deckung 

der Kosten der Wasserdienstleistungen sowie  

c) der Gründe für Ausnahmen nach § 6a Absatz 2 Satz 2 oder Ab-

satz 4.“ 

 

Begründung: 
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A. Allgemeines 

 

B. Zu den Vorschriften im Einzelnen 

 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht): 

Die Inhaltsübersicht wird im Hinblick auf den neu eingefügten § 6a WHG entspre-

chend ergänzt. 

 

Zu Nummer 2 (§ 3): 

Die in § 3 eingefügten neuen Nummern 16 und 17 übernehmen ohne inhaltliche Än-

derung die Begriffsdefinitionen der Wasserdienstleistungen und der Wassernutzun-

gen nach Artikel 2 Nummer 38 und 39 der Richtlinie 2000/60/EG vom 23. Oktober 

2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 

Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie; WRRL). 

 

Zu Nummer 3 (§ 6a): 

Der neue § 6a WHG setzt Artikel 9 WRRL in deutsches Recht um: 

 

Absatz 1 Satz 1 und 2 entspricht weitgehend Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 1 WRRL 

und schreibt das Kostendeckungsprinzip für Wasserdienstleistungen fest. 

Die in den §§ 27 bis 31, 44, 47 WHG geregelten Bewirtschaftungsziele sind die Um-

weltziele nach Artikel 4 WRRL. Zur Erreichung der Ziele sind neben den in Artikel 11 

Absatz 3 WRRL genannten Maßnahmen auch ökonomische Instrumente einzusetzen, 

soweit dies erforderlich ist; der Grundsatz der Kostendeckung ist dabei ein wichtiges 

Prinzip für alle Wasserdienstleistungen. § 6a schreibt jedoch keine bestimmten öko-

nomischen oder fiskalischen Instrumente vor. Satz 3 entspricht dem 1. Anstrich von 

Unterabsatz 2 des Artikels 9 Absatz 1 WRRL. 
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Absatz 2 entspricht Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2, 2. Anstrich und Absatz 4 Satz 1 

WRRL. In Absatz 2 werden die wichtigsten Bereiche genannt, in denen Wasser ge-

nutzt wird und die einen Beitrag zur Kostendeckung zu leisten haben. 

Für Wassernutzungen, die keine Wasserdienstleistungen sind, gilt das Kostende-

ckungsprinzip nicht im gleichen Umfang wie für Wasserdienstleistungen. Außerdem 

können bestimmte Wassernutzungen ganz vom Kostendeckungsprinzip befreit wer-

den, wenn die Erreichung der in § 6a Absatz 1 genannten Bewirtschaftungsziele nicht 

gefährdet wird. 

 

Absatz 3 enthält zusätzliche gemeinsame Bestimmungen für die im Übrigen in den 

ersten beiden Absätzen geregelten Wasserdienstleistungen und Wassernutzungen. 

Dazu gehört, dass das Verursacherprinzip sowie die nach § 12 der Oberflächenge-

wässerverordnung und § 14 der Grundwasserverordnung vorgenommene wirtschaft-

liche Analyse zu Grunde zu legen sind. Absatz 3 dient der Umsetzung der entspre-

chenden Vorgaben nach Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 1 WRRL. 

 

Nach Absatz 4 kann im Hinblick auf bestimmte Auswirkungen der Kostendeckung 

sowie im Hinblick auf regionale klimatische und geographische Besonderheiten von 

den Grundsätzen nach den Absätzen 1 und 2 abgewichen werden. Absatz 4 dient der 

Umsetzung von Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 3 WRRL. 

 

Zu Nummer 4 (§ 83): 

Die Ergänzung dient der Umsetzung der auf die Inhalte des Bewirtschaftungsplans 

gerichteten Regelungen des Artikels 9 Absatz 2 und 4 Satz 2 WRRL. 
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